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Textgegenüberstellung zum Begutachtungsentwurf des  

Landesgesetzes, mit dem das Oö. Chancengleichheitsgesetz, 

das Oö. Grundversorgungsgesetz 2006, das Oö. Kranken- und 

Unfallfürsorgegesetz für Landesbedienstete, 

das Oö. Landesbeamtengesetz 1993, das Oö. Landesbeamten-

Pensionsgesetz, das Oö. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorgegesetz, 

das Oö. Pensionsgesetz 2006 und das Oö. Tourismusgesetz 2018 

geändert werden 

 

 

Landesgesetz betreffend die Chancengleichheit von Menschen mit 

Beeinträchtigungen (Oö. Chancengleichheitsgesetz - Oö. ChG) 

 

 

2. TEIL 

LEISTUNGEN 

1. HAUPTSTÜCK 

ARTEN DER LEISTUNGEN 

1. ABSCHNITT 

HAUPTLEISTUNGEN 

§ 9 

Heilbehandlung 

(1) Heilbehandlung ist zu leisten, soweit dadurch eine Beeinträchtigung beseitigt oder 

verringert oder deren Verschlechterung verhindert werden kann. 

(2) Als Maßnahmen der Heilbehandlung nach Abs. 1 kommen Therapien, ärztliche Hilfe, 

die damit in Zusammenhang stehende Versorgung mit Heilmitteln sowie ambulante und 

stationäre Betreuung als selbständige, begleitende oder nachfolgende 

Behandlungsmaßnahme in Kranken-, Kur- und sonstigen Heilanstalten in Betracht. Soweit 

eine Einbeziehung von Menschen mit Beeinträchtigungen in die gesetzliche 

Krankenversicherung nicht möglich ist, sind die Kosten für alle erforderlichen Leistungen, wie 

sie Versicherte der Österreichischen GesundheitskasseOö. Gebietskrankenkasse für 

Sachleistungen und Begünstigungen bei Krankheit (einschließlich Zahnbehandlung und 

Zahnersatz), Schwangerschaft und Entbindung beanspruchen können, zu übernehmen. 

Erforderlichenfalls sind auch Selbstbehalte, Kostenanteile oder Zuzahlungen, die im Rahmen 

einer gesetzlichen Krankenversicherung zu tragen sind, zu übernehmen. 

(3) Die Kosten der ärztlichen Hilfe, der damit in Zusammenhang stehenden Versorgung 

mit Heilmitteln sowie der ambulanten oder stationären Betreuung gemäß Abs. 2 werden 

erstattet, sofern diese Maßnahme so dringend geleistet werden musste, dass die Behörde 

nicht rechtzeitig benachrichtigt werden konnte und die gemäß § 21 Abs. 3a antragsberechtigte 

Person oder Einrichtung trotz angemessener Rechtsverfolgung die aufgewendeten Kosten 

nach keiner anderen gesetzlichen Grundlage erhält. Die Kosten werden nur bis zu jenem 
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Betrag erstattet, der angefallen wäre, wenn diese Maßnahme nach diesem Landesgesetz 

gewährt worden wäre. 

(4) Der Umfang der Ansprüche nach Abs. 1 und 2, insbesondere das Höchstausmaß der 

Heilbehandlung und die zeitliche Befristung deren Inanspruchnahme, können durch 

Verordnung der Landesregierung festgelegt werden. Dabei ist auf die jeweilige Art der 

Heilbehandlung Bedacht zu nehmen. 
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Landesgesetz über die Umsetzung der Grundversorgungsvereinbarung 

(Oö. Grundversorgungsgesetz 2006) 

 

 

§ 8 

Betreuungsinformationssystem; Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Landesregierung ist ermächtigt, zum Zweck der Gewährleistung der 

Grundversorgung nach diesem Landesgesetz personenbezogene Daten über zu versorgende 

Menschen zu verarbeiten, die sich auf die für die Versorgung relevanten Umstände beziehen, 

wie insbesondere Namen, Geburtsdaten, persönliche Kennzeichen, Herkunftsland, 

Dokumentendaten, Berufsausbildung, Religionsbekenntnis, Volksgruppe und 

Gesundheitszustand. 

(2) Darüber hinaus ist die Landesregierung für Zwecke der Abrechnung gemäß Art. 10 bis 

12 der Grundversorgungsvereinbarung ermächtigt, personenbezogene Daten von Fremden 

gemäß Art. 2 Abs. 1 der Grundversorgungsvereinbarung automationsunterstützt zu 

verarbeiten. 

(3) Die Landesregierung darf personenbezogene Daten nach Abs. 1 an die mit der 

Versorgung von Fremden gemäß Artikel 2 Abs. 1 der Grundversorgungsvereinbarung 

betrauten Dienststellen und Beauftragte der Länder, an beauftragte Rechtsträger, an das 

Arbeitsmarktservice, an die Sozialversicherungsträger, an die Finanzämter, an die 

Sicherheitsbehörden, an die Kinder- und Jugendhilfeträger, an die Sozialhilfe- und 

Mindestsicherungsbehörden sowie die Träger der Sozialhilfe und Mindestsicherung, an den 

Fonds zur Integration von Flüchtlingen, an den Vertreter des Hochkommissärs der Vereinten 

Nationen für die Flüchtlinge und an ausländische Asylbehörden übermitteln. 

(4) Der Dachverband der SozialversicherungsträgerHauptverband und der jeweils 

zuständige österreichische Sozialversicherungsträger haben der Landesregierung und dem 

Landesverwaltungsgericht Auskünfte über Versicherungsverhältnisse von versorgten 

Menschen zu erteilen. 

(4a) Die Landesregierung und das Landesverwaltungsgericht sind berechtigt, zum Zwecke 

der Feststellung der Hilfsbedürftigkeit eine Verknüpfungsabfrage im Zentralen Melderegister 

nach dem Kriterium des Wohnsitzes durchzuführen. 

(5) Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere von besonderen 

Kategorien personenbezogener Daten, sind zur Wahrung der Grundrechte und Interessen der 

betroffenen Personen die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen vorgeschriebenen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen zum Zweck der Sicherheit der Verarbeitung 

zu treffen. Personenbezogene Daten nach Abs. 1 und 2 sind zwei Jahre nach Ende der 

Betreuung zu löschen, soweit sie nicht in anhängigen Verfahren oder zum Zweck der 

Verrechnung gemäß Art. 11 der Grundversorgungsvereinbarung benötigt werden. 
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Landesgesetz über die Kranken- und Unfallfürsorge für oö. Landesbedienstete 

(Oö. Kranken- und Unfallfürsorgegesetz für Landesbedienstete - Oö. KFLG) 

 

 

2. HAUPTSTÜCK 

BESONDERE BESTIMMUNGEN 

3. ABSCHNITT 

GEMEINSAME BESTIMMUNGEN ÜBER LEISTUNGEN 

§ 43 

Zahlungsempfänger 

(1) Leistungen sind an den Anspruchsberechtigten bzw. seinen Angehörigen auszuzahlen. 

Ist der Angehörige minderjährig, ist die Leistung an den gesetzlichen Vertreter auszuzahlen. 

Mündige Minderjährige sind jedoch für Leistungen, die ihnen auf Grund ihrer eigenen 

Mitgliedschaft zustehen, selbst empfangsberechtigt. Ist für einen Anspruchsberechtigten bzw. 

Angehörigen ein ErwachsenenvertreterSachwalter bestellt, ist an diesen die Leistung 

auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit deren Besorgung er betraut worden ist, die 

Empfangnahme der Leistung umfassen. 

(2) Wird wahrgenommen, dass Waisenrenten oder Kinderzuschüsse vom 

Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, hat die KFL davon das 

zuständige Pflegschafts- oder Vormundschaftsgericht zu verständigen. 

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten bzw. seines Angehörigen eine 

fällige Leistung noch nicht ausgezahlt, ist sie, sofern sie eine Vergütung für getätigte Ausgaben 

darstellt, der Person zu leisten, die nachweist, dass sie die Ausgaben getätigt hat. Sind keine 

solchen Personen vorhanden, ist die Leistung von der KFL nicht auszuzahlen. 
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Landesgesetz vom 3. Dezember 1993 über das Dienstrecht der Beamten des Landes 

Oberösterreich (Oö. Landesbeamtengesetz 1993 - Oö. LBG) 

 

 

14. ABSCHNITT 

Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 151 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind diese 

in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. Wird in anderen landesgesetzlichen 

Vorschriften auf Bestimmungen verwiesen, die durch dieses Landesgesetz geregelt werden, 

so sind diese Hinweise auf die entsprechenden neuen Bestimmungen zu beziehen. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf die nachstehenden Bundesgesetze verwiesen wird 

oder wenn in anderen Landesgesetzen auf diese Bestimmung verwiesen wird, sind die 

nachstehenden Bundesgesetze in folgender Fassung anzuwenden: 

 - … 

 - … 

 - Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. Nr. 76, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I 

Nr. 113/2006; 

 - Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz - SV-EG, BGBl. Nr. 154/1994, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018; 

 - Strafgesetzbuch - StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 111/2010; 

 - … 

 - … 
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Oö. Landesbeamten-Pensionsgesetz - Oö. L-PG 

 

 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1a 

Übermittlung personenbezogener Daten 

(1) Die Behörden des Bundes und der Länder, die Träger der Kranken-, Unfall- und 

Pensionsversicherung, die Träger der dienstrechtlichen Kranken- und 

Unfallfürsorgeeinrichtungen und der Dachverband der Sozialversicherungs-

trägerHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger haben dem Land 

Oberösterreich auf Verlangen personenbezogene Daten zu übermitteln über 

 1. Einkünfte, von deren Höhe die Höhe wiederkehrender Leistungen nach diesem 

Landesgesetz abhängig ist oder 

 2. das Vorliegen von Versicherungsverhältnissen, die diesen Einkünften zu Grunde 

liegen. 

(2) Nach Abs. 1 Z 1 zu übermitteln sind Daten über 

 1. die Höhe des Einkommens nach § 15 Abs. 2 sowie von Einkünften nach § 17 Abs. 5 

und § 63 Abs. 1 Z 5, 

 2. die Höhe des Erwerbseinkommens im Sinn des § 58 Z 4. 

(3) Die Übermittlung von Daten nach Abs. 1 hat nach Möglichkeit automationsunterstützt 

zu erfolgen. 

(4) Nach Abs. 1 übermittelte Daten sind zu löschen oder zu vernichten, sobald sie nicht 

mehr benötigt werden. 
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Gesetz vom 8. Juli 1977 über die Oö. Lehrer-Kranken- und Unfallfürsorge - Oö. Lehrer-

Kranken- und Unfallfürsorgegesetz - (Oö. LKUFG) 

 

 

Abschnitt II 

Krankenfürsorge 

§ 9b 

Sonderbestimmungen für Landesvertragslehrpersonen 

Für Personen nach § 2 lit. c und lit. d gelten die §§ 30a, 30b, 84 und 85 B-KUVG 

sinngemäß. 

§ 9c 

Beiträge in der Krankenfürsorge von mit inländischen Pensionsleistungen (Ruhe- und 

Versorgungsbezüge) vergleichbaren ausländischen Renten 

(1) Wird eine ausländische Rente bezogen, die vom Geltungsbereich 

 1. der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur Festlegung der Modalitäten für 

die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 oder 

 2. der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 zur Anwendung der Systeme der sozialen 

Sicherheit auf Arbeitnehmer und deren Familienangehörige, die innerhalb der 

Gemeinschaft zu- und abwandern und der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 über die 

Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 oder 

 3. eines auch Regelungen über die Krankenfürsorge beinhaltenden bilateralen 

Abkommens über die soziale Sicherheit 

erfasst ist, so ist, wenn ein Anspruch der Bezieherin bzw. des Beziehers der ausländischen 

Rente auf Leistungen der Krankenfürsorge besteht, auch von dieser ausländischen Rente der 

Dienstnehmeranteil des zu leistenden Krankenfürsorgebeitrags zu entrichten. Dieser Beitrag 

ist in dem Zeitpunkt fällig, in dem die ausländische Rente ausgezahlt wird. 

(2) Die LKUF hat in regelmäßigen Abständen zu ermitteln, ob eine Rente nach Abs. 1 

bezogen wird. Sie hat deren Höhe, deren Leistungsbestandteile, die auszahlende 

Stelle - einschließlich allfälliger Veränderungen - festzustellen sowie zu ermitteln, in welcher 

Höhe Beiträge von der ausländischen Rente zu entrichten sind und dies der 

pensionsauszahlenden Stelle zwecks Einbehalt mitzuteilen. 

(3) Abs. 2 gilt nicht im Fall eines Mitglieds, das eine Pension nach dem ASVG bezieht. 

(4) Wird die ausländische Rente gleichzeitig mit einem Ruhe- oder Versorgungsbezug 

oder einer inländischen Pension bezogen, hat die die inländische Pensionsleistung 

auszahlende Stelle den für die ausländische Rente zu entrichtenden Krankenfürsorgebeitrag 

nach Abs. 1 und 2 vom Ruhe- oder Versorgungsgenuss oder von der inländischen Pension 

einzubehalten und unmittelbar an die LKUF abzuführen. 

(5) Übersteigt der von einer ausländischen Rente zu entrichtende Krankenfürsorgebeitrag 

nach Abs. 1 die Höhe der gleichzeitig bezogenen inländischen Pensionsleistung, so ist, außer 

die ausländische Rente ist vom Geltungsbereich der Verordnungen (EWG) Nr. 1408/71 und 

Nr. 574/72 erfasst, dem Mitglied der Restbetrag von der LKUF vorzuschreiben. 
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(6) Wird neben der ausländischen Rente keine inländische Pensionsleistung bezogen, so 

ist die LKUF zur Vorschreibung des von der ausländischen Rente zu entrichtenden 

Krankenfürsorgebeitrags nach Abs. 1 und zur Einhebung vom Mitglied verpflichtet. Die LKUF 

ist berechtigt, zur Vereinfachung der Verwaltung, insbesondere bei geringfügigen Beträgen, 

die Vorschreibungen in längeren Abständen, mindestens jedoch einmal jährlich, 

vorzunehmen. Die für die Beiträge in der Krankenfürsorge geltenden Rechtsvorschriften sind, 

soweit nichts anderes bestimmt wird, auf die Krankenfürsorgebeiträge nach Abs. 1 

anzuwenden. 

(7) Bezieherinnen bzw. Bezieher einer beitragspflichtigen ausländischen Rente schulden 

die von dieser Rente nach Abs. 5 und 6 zu entrichtenden Beiträge selbst und haben diese auf 

ihre Gefahr und Kosten einzuzahlen. 

 

Abschnitt IV 

Gemeinsame Bestimmungen über Leistungen 

§ 17 

Zahlungsempfänger 

(1) Leistungen sind an den Anspruchsberechtigten bzw. seinen Angehörigen auszuzahlen. 

Ist der Angehörige minderjährig, so ist die Leistung an den gesetzlichen Vertreter auszuzahlen. 

Mündige Minderjährige sind jedoch für Leistungen, die ihnen auf Grund ihrer eigenen 

Mitgliedschaft zustehen, selbst empfangsberechtigt. Ist für einen Anspruchsberechtigten bzw. 

Angehörigen ein ErwachsenenvertreterSachwalter bestellt, so ist an diesen die Leistung 

auszuzahlen, wenn die Angelegenheiten, mit deren Besorgung er betraut worden ist, die 

Empfangnahme der Leistung umfassen. 

(2) Wird wahrgenommen, daß Waisenrenten oder Kinderzuschüsse vom 

Zahlungsempfänger nicht zugunsten des Kindes verwendet werden, so kann die LKUF mit 

Zustimmung des Pflegschafts(Vormundschafts)gerichtes einen anderen Zahlungsempfänger 

bestellen. 

(3) Ist im Zeitpunkt des Todes des Anspruchsberechtigten bzw. seines Angehörigen eine 

fällige Leistung noch nicht ausgezahlt, so ist sie, sofern sie eine Vergütung für getätigte 

Ausgaben darstellt, der Person zu leisten, die die Leistung der O.ö. Lehrer-Sterbekasse erhält, 

soweit nicht eine andere Person nachweist, daß sie die Ausgaben getätigt hat. 

(4) Sind keine Personen im Sinne des Abs. 3 vorhanden, so ist die Leistung von der LKUF 

nicht auszuzahlen. 

Abschnitt V 

Außenbeziehungen der LKUF 

§ 28 

Rechts- und Verwaltungshilfe 

(1) Die Verwaltungsbehörden, die Gerichte, die Sozialversicherungsträger und die Träger 

öffentlich-rechtlicher Kranken- oder Unfallfürsorgeeinrichtungen haben den in Vollziehung 

dieses Gesetzes an sie ergehenden Ersuchen der LKUF im Rahmen ihrer sachlichen und 

örtlichen Zuständigkeit zu entsprechen. In gleicher Weise hat die LKUF den genannten Stellen 

Verwaltungshilfe zu leisten. Die Verpflichtung zur gegenseitigen Hilfe bezieht sich auch auf die 

Übermittlung von personenbezogenen Daten im automationsunterstützten Datenverkehr 
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zwischen der LKUF und den genannten Stellen, die zur Durchführung des Melde- und 

Beitragsverfahrens, zur Erbringung von Leistungen sowie zur Durchsetzung von 

Ersatzansprüchen notwendig sind. 

(2) Barauslagen, die der ersuchten Stelle aus der Hilfeleistung erwachsen, mit Ausnahme 

von Portokosten, hat die ersuchende Stelle auf Verlangen der ersuchten Stelle zu erstatten. 

§ 28a 

Elektronischer Datenaustausch 

Hinsichtlich des europarechtlich vorgesehenen Datenaustausches im Bereich der 

Systeme der sozialen Sicherheit, insbesondere nach der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zur 

Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit und der Verordnung (EG) Nr. 987/2009 zur 

Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 gelten 

die Bestimmungen des Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetzes sinngemäß. 

Abschnitt IX 

Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 54 

Verweisungen 

(1) Soweit in diesem Landesgesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind diese 

in der jeweils geltenden Fassung anzuwenden. 

(2) Soweit in diesem Landesgesetz auf nachstehende Bundesgesetze verwiesen wird, 

sind – soweit nicht ausdrücklich in diesem Gesetz anderes bestimmt ist – die nachstehenden 

Bundesgesetze in folgender Fassung anzuwenden: 

 - … 

 - … 

 - Pensionsgesetz 1965 – PG 1965, BGBl. Nr. 340, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 35/2012; 

 - Sozialversicherungs-Ergänzungsgesetz - SV-EG, BGBl. Nr. 154/1994, in der Fassung 

des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2018; 

 - Strafgesetzbuch – StGB, BGBl. Nr. 60/1974, in der Fassung des Bundesgesetzes 

BGBl. I Nr. 12/2012; 

 - … 

 - … 
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Oö. Pensionsgesetz 2006 (Oö. PG 2006) 

 

 

ABSCHNITT I 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 2 

Übermittlung personenbezogener Daten 

(1) Die Behörden des Bundes und der Länder, die Träger der Kranken-, Unfall- und 

Pensionsversicherung, die Träger der dienstrechtlichen Kranken- und 

Unfallfürsorgeeinrichtungen und der Dachverband der Sozialversicherungs-

trägerHauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger sowie die Beamtin oder 

der Beamte selbst haben dem Land Oberösterreich auf Verlangen personenbezogene Daten 

zu übermitteln über 

 1. Einkünfte und die jeweiligen monatlichen Beitragsgrundlagen, von deren Höhe die 

Höhe wiederkehrender Leistungen nach diesem Landesgesetz abhängig ist,  

 2. das Vorliegen von Versicherungsverhältnissen, die diesen Einkünften zu Grunde 

liegen, 

 3. das Pensionskonto nach den jeweiligen sozialversicherungs- und pensionsrechtlichen, 

bundes- bzw. landesgesetzlichen Bestimmungen. 

(2) Nach Abs. 1 Z 1 zu übermitteln sind Daten über 

 1. die Höhe des Einkommens nach § 5, § 55, § 59, § 15 Abs. 2 sowie von Einkünften nach 

§ 21 Abs. 11, 

 2. die Höhe des Erwerbseinkommens im Sinn des § 61 Z 4. 

(3) Die Übermittlung von Daten nach Abs. 1 hat nach Möglichkeit automationsunterstützt 

zu erfolgen. 

(4) Nach Abs. 1 übermittelte Daten sind zu löschen oder zu vernichten, sobald sie nicht 

mehr benötigt werden. 
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Landesgesetz zur Förderung des Tourismus in Oberösterreich  

(Oö. Tourismusgesetz 2018) 

 

 

1. Teil 

Tourismusorganisationen 

3. Abschnitt 

Organisation der Tourismusverbände 

1. Unterabschnitt 

Vollversammlung des Tourismusverbands 

§ 14  

Zusammensetzung; Stimmrecht 

(1) Jedem Mitglied des Tourismusverbands kommt eine Stimme in der Vollversammlung 

zu. Natürliche Personen können ihr Stimmrecht persönlich oder durch eine schriftlich 

bevollmächtigte Person ausüben. Andere Rechtsträger als natürliche Personen können ihr 

Stimmrecht durch ein vertretungsbefugtes Organ oder eine von diesem schriftlich 

bevollmächtigte Person ausüben. Wird eine schriftliche Vollmacht nicht vorgewiesen, kann die 

bzw. der Vorsitzende die Ausübung des Stimmrechts zulassen, soweit Zweifel über Bestand 

und Umfang der Vertretungsbefugnis nicht bestehen. Eine bevollmächtigte Person darf jeweils 

nur ein Mitglied vertreten. 

(2) Soweit es sich nicht um Beschlüsse über die Anhebung der gesetzlichen Prozentsätze 

bzw. Mindestbeiträge (§ 43 Abs. 1 und 3) handelt, haben auch die Bürgermeisterinnen bzw. 

Bürgermeister jeder Gemeinde, auf die sich das Gebiet des Tourismusverbands erstreckt, je 

eine Stimme in der Vollversammlung. In den Städten mit eigenem Statut kann die 

Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister an ihrer bzw. seiner Stelle das für 

Tourismusangelegenheiten zuständige Mitglied des Stadtsenats entsenden. 

(3) Zur Ermittlung des Stimmrechts bei der Wahl des Aufsichtsrats sind die Mitglieder des 

Tourismusverbands in zwei Stimmgruppen zu erfassen: Mitglieder, die Tätigkeiten der 

Beitragsgruppe 1 oder 2 ausüben, bilden die erste Stimmgruppe, jene, die Tätigkeiten der 

übrigen Beitragsgruppen ausüben, sowie freiwillige Mitglieder ohne beitragspflichtige Tätigkeit 

bilden die zweite Stimmgruppe. Übt ein Mitglied Tätigkeiten mehrerer Beitragsgruppen aus, ist 

die Tätigkeit der niedrigsten Beitragsgruppe maßgeblich. 

(4) Die Stimmgruppenliste ist vor einer Wahl des Aufsichtsrats bei der 

Oö. Tourismusbeitragsstelle rechtzeitig anzufordern und für die Dauer einer Woche zur 

allgemeinen Einsicht bereit zu halten. Ort und Zeit der Einsichtsmöglichkeit sind an der bzw. 

den Amtstafel(n) im Verbandsgebiet bekannt zu machen. 

(5) Gegen die Nichtaufnahme eines vermeintlichen Mitglieds sowie die Aufnahme eines 

vermeintlichen Nichtmitglieds des Tourismusverbands kann das vermeintliche Mitglied bzw. 

Nichtmitglied während der Auflagefrist Einspruch erheben. Das gleiche Recht steht jedem 

aufgenommenen Mitglied gegen seine Reihung in eine Stimmgruppe zu. Der Einspruch ist bei 

der Oö. Tourismusbeitragsstelle einzubringen. Über ihn hat die Landesregierung unverzüglich 

zu entscheiden. 

(6) Je eine Vertreterin bzw. einen Vertreter in die Vollversammlung dürfen entsenden: 
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 1. jede in einem Gemeinderat im Gebiet des Tourismusverbands vertretene Partei; 

 2. die Wirtschaftskammer Oberösterreich; 

 3. die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich; 

 4. die Landwirtschaftskammer für Oberösterreich. 

(7) Erstreckt sich ein Tourismusverband auf ein Gebiet, das als Kurort gemäß dem 

Oö. Heilvorkommen- und Kurortegesetz anerkannt ist, dürfen auch die Ärztekammer für 

Oberösterreich und der Dachverband der SozialversicherungsträgerHauptverband der 

österreichischen Sozialversicherungsträger je eine Vertreterin bzw. einen Vertreter in die 

Vollversammlung entsenden. 

(8) Die Vertreterinnen bzw. Vertreter gemäß Abs. 6 und 7 werden auf die Dauer von fünf 

Jahren entsendet. Ihnen kommt in der Vollversammlung beratende Stimme zu. Die zur 

Entsendung berechtigten Körperschaften können überdies Ersatzmitglieder bekannt geben. 

Sie können die Vertreterinnen bzw. Vertreter jederzeit abberufen und durch andere Personen 

ersetzen. 

 


